
Fachspezifische Bestimmungen 
für das Studienfach 

Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft 
mit dem Abschluss Master of Arts 
(Erwerb von 120 ECTS-Punkten) 

 
Vom 7. April 2009 

 
(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2009-24) 

 
 
 
 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 Satz 1 sowie Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK) in der je-
weils geltenden Fassung in Verbindung mit § 1 Satz 1 der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 
(ASPO) für die Bachelor- (6-semestrig) und Masterstudiengänge (4-semestrig) an der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg vom 28. September 2007 (Fundstelle: http://www.uni-
wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2007-29) erlässt die Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
folgende Satzung: 
 

 
§ 1 

 
Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung (ASPO) für die Bachelor- (6-
semestrig) und Master-Studiengänge (4-semestrig) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
werden wie folgt ergänzt: 
 
 

Zu § 2 ASPO: 
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Akademischer Grad 

 
Abs. 4:  Ausgestaltung und Ziele des Master

Abs. 5:  Verleihung eines akademischen 

-Studiums 
 
Der Master-Studiengang Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft mit dem Ab-
schluss Master of Arts wird als ein forschungsorientierter Studiengang der Philosophischen 
Fakultät I der Julius-Maximilians-Universität Würzburg angeboten. 
Der Master-Studiengang Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft bereitet auf die 
Promotion zum Dr. phil. in der Vergleichenden Indogermanischen Sprachwissenschaft sowie 
auf wissenschaftliche Tätigkeiten in verschiedensten Berufsbereichen vor. Ziel der Ausbildung 
ist die Vermittlung von vertieften Kenntnissen des wissenschaftlichen Arbeitens in der For-
schung und Anwendung der Vergleichenden Indogermanischen Sprachwissenschaft und ihrer 
inhaltlichen Grundlagen. Gleichzeitig soll der/ die Studierende durch die Ausbildung und Schu-
lung des analytischen Denkens die Fähigkeit erwerben, sich später in die vielfältigen an ihn/ 
sie herangetragenen Aufgabengebiete einzuarbeiten und insbesondere das bereits im Bache-
lor-Studium erworbene Grundwissen selbstständig anzuwenden und auf neue Aufgabengebie-
te zu übertragen. Der Master-Studiengang Vergleichende Indogermanische Sprachwissen-
schaft kann als alleiniges Hauptfach (Wahlpflichtbereich 90 ECTS-Punkte) absolviert werden. 

 
Master

 
Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung wird der akademische Grad eines „Master of Arts“ 
(abgekürzt „M. A.“) verliehen. Der Grad des Master of Arts stellt einen berufsqualifizierenden 
Abschluss dar. 

 

-Grades 



 
Zu § 4 ASPO: 

Zugangsvoraussetzungen zum Master-Studium 
 
Abs. 1: Zugangsvoraussetzungen  
  
 Satz 4: 

1Zum Master-Studiengang Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft wird zugelas-
sen, wer  
1. einen Bachelor-Abschluss mit mindestens dem Notendurchschnitt 2,5 (oder Grad C nach 

dem ECTS-Notensystem) im Fach Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft 
oder Alte Welt – Schwerpunkt Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft an 
der Universität Würzburg oder einen entsprechenden in- oder ausländischen Abschluss 
vorweist, es sei denn, dass letzterer nicht gleichwertig ist, und 

2. das Latinum und Graecum besitzt.  
2Vor einer Immatrikulation ist eine schriftliche Bewerbung an den Lehrstuhl zu richten, die alle 
einschlägigen Unterlagen enthält. 3Ferner findet ein Interview mit der Bewerberin bzw. dem 
Bewerber am Lehrstuhl statt. 
 
Satz 13: 
Da die wissenschaftliche Literatur des Studienfaches auch in englischer, französischer, spani-
scher, italienischer und russischer Sprache abgefasst ist, sind gute Kenntnisse der entspre-
chenden Sprachen von großem Nutzen. 
 

Abs. 4: ununterbrochener Übergang vom Bachelor- ins Master-Studium 

Satz 1: 
1Eine aufschiebend bedingte Zulassung zum Master-Studium hinsichtlich eines Immatrikulati-
ons-Antrages, der spätestens bis zum Beginn der Vorlesungszeit des ersten Fachsemesters 
zu stellen ist, kann ausgesprochen werden, sofern im Bachelor-Studium zum Zeitpunkt der 
Antragstellung bereits mindestens 150 ECTS-Punkte mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 
2,5 oder besser erbracht wurden. 2Die endgültige Zulassung richtet sich nach den Regelungen 
des § 4 Abs. 4 Sätze 2 und 4 ASPO. 

 
 

Zu § 5 ASPO: 
Studienbeginn 

 
Das Studium kann im Master-Studiengang nur im Wintersemester begonnen werden. 

 
 

Zu § 6 ASPO: 
Studiendauer, Fächerkombinationen, Gliederung des Studiums 

 
Abs. 3: Anzahl und Beschreibung der Module bzw. Teilmodule 
  

Sätze 4 und 5: 
Für die Anzahl und die Beschreibung der verschiedenen Module und Teilmodule wird auf die 
Studienfachbeschreibung sowie die Modul- und Teilmodulbeschreibungen in den Anlagen 
verwiesen. 

 
 
Abs. 7: Zuordnung zu den einzelnen Bereichen, Studienfachbeschreibung, Schlüsselqualifikations-

Pool 
  

Satz 1: 
Das Studium der Vergleichenden Indogermanischen Sprachwissenschaft mit Studienziel Mas-
ter of Arts im Ein-Fach-Studium besteht aus dem reinen Wahlpflichtbereich sowie der Thesis. 
Der Wahlpflichtbereich ist in vier Teilbereiche untergliedert. Dabei müssen aus den Teilberei-
chen 1 bis 3 insgesamt mindestens 60 ECTS-Punkte erworben werden, und es muss aus je-
dem der drei Teilbereiche mindestens jeweils ein Modul belegt werden. Die Zuordnung der 
einzelnen Module zum Wahlpflichtbereich und den Teilbereichen ist der Studienfachbeschrei-
bung im Anhang zu entnehmen. 

 



 
Zu § 7 ASPO: 
Lehrformen 

 
Abs. 1: Mögliche Lehrformen, Unterrichtssprache 
 

Satz 4: 
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache angeboten. 

 
 

Zu § 8 ASPO: 
Umfang der Prüfung, Fristen 

 
Abs. 3: erfolgreicher Abschluss des Master-Studiums, Festlegung der ECTS-Punkte für die Module 

bzw. Modulteile in den einzelnen Bereichen: 
 
Sätze 2 und 3: 
Die für einen erfolgreichen Abschluss des Master-Studiums zu erzielenden ECTS-Punkte in  
den einzelnen Modulen und Teilmodulen ergeben sich aus den Modul- und Teilmodulbe-
schreibungen. 

 
 

Zu § 14 ASPO: 
Anrechnung von Modulen, Teilmodulen, Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienzeiten 

 
Abs. 1: Anrechnung von Modulen bzw. Teilmodulen aus demselben Studienfach 
 

Satz 1: 
Einschlägige Module bzw. Teilmodule aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich sowie den 
fachspezifischen Schlüsselqualifikationen, welche in demselben Studienfach oder vergleichba-
ren Studienfächern an anderen Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen im Geltungs-
bereich des Hochschulrahmengesetzes bestanden worden sind, können in vollem Umfang an 
der Universität Würzburg vom jeweiligen Prüfungsausschuss angerechnet werden; Leistungen 
aus einer Abschlussarbeit werden nicht anerkannt. 

 
 

Zu § 17 ASPO: 
Form der Prüfungsleistungen 

 
Abs. 2:  Regelung der Teilmodulprüfungen  
 

Satz 1: 
Prüfungsform, Prüfungsdauer und Prüfungsumfang werden in den Teilmodulbeschreibungen 
festgelegt. 
 
Satz 2: 
Die Modulverantwortlichen können durch den Prüfungsausschuss ermächtigt werden, spätes-
tens zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit innerhalb des in den Teilmodulbeschrei-
bungen festgesetzten Rahmens die Form und Dauer der Prüfungen festzulegen. 

  
 

Zu § 18 ASPO: 
Mündliche Teilmodulprüfungen 

 
Abs. 2:  Regelung der Zahl der Prüflinge 
 

Satz 2: 
Mündliche Prüfungen finden grundsätzlich als Einzelprüfungen statt, können aber auch in be-
sonderen Fällen als Gruppenprüfungen mit bis zu drei Prüflingen pro Gruppe abgehalten wer-
den. 

 
 
Abs. 3: Regelung der Prüfungsdauer 
 

Die Dauer einer Prüfung wird in den Teilmodulbeschreibungen festgelegt. 



 
 

Zu § 19 ASPO: 
Schriftliche Teilmodulprüfungen 

 
Abs. 3: Regelung der Prüfungsdauer 

 
Die Dauer einer schriftlichen Prüfung wird in den Teilmodulbeschreibungen festgelegt. 

 
 

Zu § 21 ASPO: 
Abschlussarbeit: Master-Arbeit 

 
Abs. 10: Sprache der Abschlussarbeit 
 

Sätze 1 und 2: 
Die Abschlussarbeit muss in deutscher Sprache vorgelegt werden. 

 
 

Zu § 22 ASPO: 
Abschlusskolloquium 

 
Abs. 1:  Notwendigkeit eines Abschlusskolloquiums 
 

Sätze 1 und 2: 
Im Studienfach Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft in der Ausprägung von 
120 ECTS-Punkten findet kein Abschlusskolloquium statt. 

 
 

Zu § 23 ASPO: 
Organisation von Prüfungen 

 
Abs. 1: Prüfungszeitraum 

 
Satz 1: 
Die Prüfungszeiträume werden von dem Dozenten bzw. der Dozentin am Anfang der jeweili-
gen Veranstaltung eines Semesters bekannt gegeben. 
 

Abs. 2: Anmeldezeiträume, Anmeldepflicht 
 

Die Anmeldung hat spätestens in der zweiten Vorlesungswoche zu erfolgen. 
 

Abs. 3: Rücktrittsfrist 
 
Der Prüfling kann von einer angemeldeten Prüfung bis spätestens eine Woche vor dem Prü-
fungstermin zurücktreten. 

 
 

Zu § 31 ASPO: 
Bestehen von Prüfungen 

 
Abs. 4: Bestehen der Master-Prüfung 

 
Für das erfolgreiche Bestehen der Master-Prüfung müssen im Studienfach Vergleichende In-
dogermanische Sprachwissenschaft als alleiniges Hauptfach Module aus dem Wahlpflichtbe-
reich im Umfang von 90 ECTS-Punkten sowie die Master-Arbeit mit 30 ECTS-Punkten erfolg-
reich abgeschlossen worden sein. 

 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Studienfachbeschreibung 
Anlage 2: Modul- und Teilmodulbeschreibungen (Modulhandbuch) 



 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
    Diese fachspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft. Das Inkraft-
treten der ASPO bleibt hiervon unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Würzburg vom 10. Februar 2009. 
 
Würzburg, den 7. April 2009 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Prof. Dr. A. Haase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fachspezifischen Bestimmungen für das Studienfach Vergleichende Indogermanische Sprachwis-
senschaft mit dem Abschluss Master of Arts (Erwerb von 120 ECTS-Punkten) wurden am 7. April 2009 
in der Universität niedergelegt; die Niederlegung wurde am 8. April 2009 durch Anschlag in der Univer-
sität bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 8. April 2009. 
 
Würzburg, den 8. April 2009 
 
 
Der Präsident: 
 
 
 
Prof. Dr. A. Haase 
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Anlage 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studienfachbeschreibung 
 

für das Studienfach 
 

Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft 
 

mit dem Abschluss Master of Arts 
 

(Erwerb von 120 ECTS-Punkten)  
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Studienfachbeschreibung (Master) als Ein-Fach mit 1 20 ECTS-Punkten  
(2007/1)                         (Stand: 17.11.2008) 

 

Studienfachbezeichnung:   
 

Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft Nr.: 
(wird von der 
ZV ausgefüllt) 

Studienfachverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende Sprachwissenschaft 

Module des Studienfachs 

Wahlpflichtbereich: 90 ECTS-PUNKTE  

Phase  Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Modulbezeichnung Kurzbe-
zeichnung  

Dauer 
[Sem.] 

ECTS-
Punkte 

Modulverantwor-
tung  

V
er

ti
ef

u
n

g
 

Bereich 1: mind. 15 ECTS-Punkte 

 Spezialisierungsmodul: 
Westindogermanische 
Sprachen 

04-VS-
SWS 

1 15 

 

 

Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für Ver-
gleichende 
Sprach-
wissenschaft 

 Spezialisierungsmodul: Ost-
indogermanische Sprachen 

04-VS-
SOS 

1 15 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für Ver-
gleichende 
Sprach-
wissenschaft 

Bereich 2: mind. 15 ECTS-Punkte 

 Spezialisierungsmodul: In-
dogermanische Sprache 
und Kultur 

04-VS-
SISK 

1 15 

 

 

Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für Ver-
gleichende 
Sprach-
wissenschaft 

 Spezialisierungsmodul: All-
gemeine Sprachwissen-
schaft 

04-VS-
SAS 

1 15 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für Ver-
gleichende 
Sprach-
wissenschaft 
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 Bereich 4: max. 30 ECTS-Punkte 

 Basismodul: Einführung ins 
Hethitische 

04-AO-
HEE 

2 10 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für Alt-
orientalistik 

 Vertiefungsmodul Sanskrit 04-IB6Ex 2 10 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für In-
dologie 

 Einführung ins Akkadische 04-AO-
AKE 

2 10 Inhaber/in des 
Lehrstuhls für Alt-
orientalistik 

 Einführung in die ägyptische 
Schrift und Sprache 

04-ÄG-
EÄSS 

2 10 Inhaber/in des 
Lehrstuhls für 
Ägyptologie 

 Basismodul Kannada 04-IB12 2 15 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für In-
dologie 

 Intensivkurs Kannada 04-IB16 1 5 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für In-
dologie 

 Basismodul Hindi 04-IB5 2 15 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für In-
dologie 

 Intensivkurs Hindi 04-IB14 1 5 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für In-
dologie 

 Türkisch 04-AO-
TÜRK 

2 15 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für Alt-
orientalistik 

F
o

rs
ch

u
n

g
 

Bereich 3: mind. 15 ECTS-Punkte 

 Spezialisierungsmodul: Dia-
chronischer und typologi-
scher Sprachvergleich 

04-VS-
SDTS 

1 15 

 
 

Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für Ver-
gleichende 
Sprach-
wissenschaft 

 Spezialisierungsmodul: In-
dogermanische Grammatik 

04-VS-SIG 1 15 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für Ver-
gleichende 
Sprach-
wissenschaft 

Abschlussarbeit: 30 ECTS-PUNKTE 

 Master-Thesis Vergleichen-
de Indogermanische 
Sprachwissenschaft 

04-VS-
MTVS 

6 Mo-
nate 

30 Betreuer/-in der 
Master-Thesis 
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Anlage 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul- und Teilmodulbeschreibungen (Modulhandbuch) 
 

für das Studienfach 
 

Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft 
 

mit dem Abschluss Master of Arts 
 

(Erwerb von 120 ECTS-Punkten)  
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Wahlpflichtbereich  
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Spezialisierungsmodul: Westindogermanische Sprachen Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SWS 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Es werden Grundlagen der altgermanischen und/oder altkeltischen Gruppe der idg. Sprachen zunächst 
einführend vermittelt (z.B. Althochdeutsch, Gotisch, Altsächsisch oder Altnordisch bzw. Altirisch oder 
Mittelkymrisch). Darauf aufbauend werden Grundzüge von historischer Grammatik und Wortschatz der 
entsprechenden Sprachgruppe erarbeitet. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkompetenzen in Phonetik, Phonologie, Morphologie, Semantik, 
Syntax und Dialektologie der jeweiligen westindogermanischen Sprache. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-SWS-1 

Titel:  Westindogermanische Sprachen 

Verpflichtungsgrad: Pflicht 

SWS: 6 

ECTS-Punkte: 15 
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 24.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Westindogermanische Sprachen Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SWS-1 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Referat, Hausarbeit, Klausur (Gewichtung: 25/25/50) 

12. Prüfungsumfang: Referat: ca. 30 Minuten, Hausarbeit: 10-15 Seiten, 
Klausur: ca. 45 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-SWS-1S1 04-VS-SWS-1S2 04-VS-SWS-1Ü 

Titel:  Westindogermanisch 1 Westindogermanisch 2 Westindogermanisch 3 

Art: Seminar Seminar Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

150 h 150 h 150 h 

Turnus: In der Regel alle 2 Jahre, WS In der Regel alle 2 Jahre, WS In der Regel alle 2 Jahre, WS 

Teilnehmer-
zahl: 

   

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Das Seminar hat Phonetik, 
Phonologie, Morphologie, 
Semantik, Syntax, Dialektologie 
und Sprachgeschichte einer 
westindogermanischen 
Sprache zum Inhalt. 

Gegenstand des Seminares 
sind Phonetik, Phonologie, Mor-
phologie, Semantik, Syntax, 
Dialektologie und Sprach-
geschichte einer weiteren 
westindogermanischen 
Sprache. 

Es werden in der aktuellen 
Forschung diskutierte Probleme 
zu einer Westindogermani-
schen Sprache behandelt. Die 
Studierenden sind in 
Teilbereichen zu Selbststudium 
unter Betreuung des 
Modulverantwortlichen 
angehalten. 

Sonstiges:    
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Spezialisierungsmodul: Ostindogermanische Sprachen Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SOS 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Das Modul dient der Abrundung der BA-Ausbildung im östlichen Bereich der Indogermania (z.B. 
Tocharisch, Altarmenisch, Indoiranisch). 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über weiterführende Kompetenz in Phonetik, Phonologie, Morphologie, 
Semantik und Syntax ausgewählter ostindogermanischer Sprachen (Armenisch, Tocharisch, 
Indoiranisch). 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-SOS-1 

Titel:  Ostindogermanische Sprachen 

Verpflichtungsgrad: Pflicht 

SWS: 6 

ECTS-Punkte: 15 
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 24.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Ostindogermanische Sprachen Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SOS-1 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Referat, Hausarbeit, Klausur (Gewichtung: 25/25/50) 

12. Prüfungsumfang: Referat: ca. 30 Minuten, Hausarbeit: 10-15 Seiten, 
Klausur: ca. 45 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-SOS-1S1 04-VS-SOS-1S2 04-VS-SOS-1Ü 

Titel:  Ostindogermanisch 1 Ostindogermanisch 2 Ostindogermanisch 3 

Art: Seminar Seminar Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

150 h 150 h 150 h 

Turnus: In der Regel alle 2 Jahre, WS In der Regel alle 2 Jahre, WS In der Regel alle 2 Jahre, WS 

Teilnehmer-
zahl: 

   

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Die Teilnehmer erwerben sich 
vertiefte Kompetenzen in Pho-
netik, Phonologie, Morphologie, 
Semantik, Syntax, Dialektologie 
und Sprachgeschichte einer 
ostindogermanischen Sprache. 
Die Studierenden sind in 
Teilbereichen zu Selbststudium 
unter Betreuung des 
Modulverantwortlichen 
angehalten. 

Die Teilnehmer erwerben sich 
vertiefte Kompetenzen in Pho-
netik, Phonologie, Morphologie, 
Semantik, Syntax, Dialektologie 
und Sprachgeschichte einer 
weiteren ostindogermanischen 
Sprache. Die Studierenden sind 
in Teilbereichen zu 
Selbststudium unter Betreuung 
des Modulverantwortlichen 
angehalten. 

Es werden in der aktuellen 
Forschung diskutierte Probleme 
zu einer Ostindogermanischen 
Sprache behandelt. Die 
Studierenden sind in 
Teilbereichen zu Selbststudium 
unter Betreuung des 
Modulverantwortlichen 
angehalten. 

Sonstiges:    

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Spezialisierungsmodul: Indogermanische Sprache und Kultur Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SISK 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Erarbeitung und Darstellung der Kultur der Sprecher der indogermanischen Grundsprache anhand des 
Wortschatzes. Materielle und geistige Kultur werden getrennt behandelt; die materielle Kultur mit Ein-
bezug von Befunden aus der vor- und frühgeschichtlichen Archäologie, die geistige Kultur unter Verwen-
dung von Resultaten der Philologien zu frühen indogermanischen Einzelsprachen (Hethitisch, Vedisch, 
Altiranisch, Griechisch, Latein) und der indogermanischen Dichtersprache. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/ die Studierende verfügt über weiterführende Kompetenzen zu Lebensumständen, 
Glaubensvorstellungen und Lebensraum der Indogermanen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-SISK-1 

Titel:  Indogermanische Sprache und Kultur 

Verpflichtungsgrad: Pflicht 

SWS: 6 

ECTS-Punkte: 15 
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 24.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Indogermanische Sprache und Kultur Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SISK-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bedarf 

11. Prüfungsart: Referat, Hausarbeit, Klausur (Gewichtung: 25/25/50)  

12. Prüfungsumfang: Referat: 30 Minuten, Hausarbeit: 10-15 Seiten, Klausur: 45 
Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-SISK-1S1 04-VS-SISK-1S2 04-VS-SISK-1Ü 

Titel:  Die materielle Kultur der 
Indogermanen 

Die geistige Kultur der 
Indogermanen 

Die Kultur der Indogermanen 

Art: Seminar Seminar Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

150 h 150 h 150 h 

Turnus: In der Regel alle 2 Jahre, WS In der Regel alle 2 Jahre, WS In der Regel alle 2 Jahre, WS 

Teilnehmer-
zahl: 

   

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Im Seminar wird ein Überblick 
über die materielle Kultur der 
Sprecher der indoger-
manischen Grundsprache mit 
Einbezug von Befunden aus 
der vor- und frühgeschichtli-
chen Archäologie vermittelt und 
in der Forschung kontrovers 
diskutierte Fragen erörtert. 

Gegenstand des Seminares ist 
ein Überblick über die geistige 
Kultur der Sprecher der in-
dogermanischen Grundsprache 
durch Verwendung von Resul-
taten der Philologien zu frühen 
indogermanischen Einzelspra-
chen und der indogermani-
schen Dichtersprache sowie in 
der Forschung kontrovers 
diskutierte Fragen. 

Vertiefung einer Fragestellung 
zur Kultur der Indogermanen 
(auch anhand von Grammatik 
und Wortschatz indogermani-
scher Sprachen) sowie zuge-
höriger Sekundärliteratur unter 
Betreuung des Modulverant-
wortlichen. Die Studierenden 
sind in Teilbereichen zu 
Selbststudium unter Betreuung 
des Modulverantwortlichen 
angehalten. 

Sonstiges:    
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Spezialisierungsmodul: Allgemeine Sprachwissenschaft Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SAS 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

1. Grammatiktheorien der jüngeren Vergangenheit  
2. Anwendung und Vergleich dieser Theorien in verschiedenen Bereichen der Grammatik, v.a. der 

Syntax (z.B. Tempus, Modus, Aspekt, adverbale Relationen [Adverbien, Kasus], adnominale 
Relationen [Präpositionalphrasen, Attribute, Appostitionen]) anhand verschiedener Sprachen der 
Gegenwart je nach Sprachkompetenz der Teilnehmer 

3. Geschichte der Sprachwissenschaft seit der Antike 
4. Anwendung der unter (4) eingeführten Methoden auf verschiedene Sprachen unterschiedlicher 

geographischer und genetischer Zugehörigkeit (z.B. Türkisch, Chinesisch, Deutsch, Latein, 
Eskimo u.a.) anhand von einführenden Grammatiken dieser Sprachen 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden sind mit dem aktuellen Stand der Forschung vertraut und in der Lage, Theorien und 
Methoden der Vergleichenden Sprachwissenschaft auf unterschiedliche Sprachen anzuwenden. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-SAS-1 

Titel:  Allgemeine Sprachwissenschaft 

Verpflichtungsgrad: Pflicht 

SWS: 6 

ECTS-Punkte: 15 
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 24.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Allgemeine Sprachwissenschaft Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SAS-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Referat, Hausarbeit, Klausur (Gewichtung: 25/25/50) 

12. Prüfungsumfang: Referat: ca. 30 Minuten, Hausarbeit: 10-15 Seiten, 
Prüfung: ca. 45 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-SAS-1S1 04-VS-SAS-1S2 04-VS-SAS-1Ü 

Titel:  Allgemeine Sprachwissenschaft 
1 

Allgemeine Sprachwissenschaft 
2 

Allgemeine Sprachwissenschaft 
2 

Art: Seminar Seminar Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

150 h 150 h 150 h 

Turnus: In der Regel alle 2 Jahre, WS In der Regel alle 2 Jahre, WS In der Regel alle 2 Jahre, WS 

Teilnehmer-
zahl: 

   

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Im Seminar werden Probleme 
(der aktuellen Forschung) der 
Allgemeinen Sprachwissen-
schaft auf den Gebieten 
Morphologie, Syntax und 
Wortbildung anhand un-
terschiedlicher Objektsprachen 
thematisiert. 

Gegenstand des Seminares 
sind Probleme (der aktuellen 
Forschung) der Allgemeinen 
Sprachwissenschaft auf den 
Gebieten lexikalische und 
grammatikalische Semantik 
anhand unterschiedlicher Ob-
jektsprachen. 

Die Teilnehmer bearbeiten in 
der Forschung kontrovers dis-
kutierte Fragen anhand von 
Texten mit Bezug auf die rele-
vante Sekundärliteratur und 
vertiefen ihre Kenntnis von Pro-
blemen der Allgemeinen 
Sprachwissenschaft (z.B. 
Grammatiktheorien, Wissen-
schaftsgeschichte, Typologie). 

Sonstiges:    
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 28.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Einführung ins Hethitische Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-HEE 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 7 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 
04-AO-HEL 

10. Inhalte:  

Die hethitische Sprache, die zur indogermanischen (engl. = Indo-European) Sprachfamilie gehört und 
deren ältestbezeugte Sprache ist, wurde mit babylonischer Keilschrift geschrieben, die hethitische Kultur 
bildet einen festen Teil der Keilschriftkulturen. Das Modul bietet eine Einführung in Grammatik und 
Wortschatz des Hethitischen und die dafür verwendeten Formen der Keilschrift und festigt die dabei zu 
erwerbenden Kenntnisse durch Lektüre einfacher hethitischer Texte historischen Inhalts. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/die Studierende verfügt über einen Überblick über die Struktur der hethitischen Sprache mit 
besonderer Betonung der für die Formbestimmung wichtigen Kriterien und die Fähigkeit zur Benutzung 
der wichtigsten Hilfsmittel (Grammatiken, Wörterbücher, Bibliographien, Texteditionen). Er/sie ist in der 
Lage, (1) Nomina mit Possessivsuffixen zu verbinden und zu deklinieren, (2) Verbalformen zu 
analysieren und zu übersetzen, (3) Konjunktionen mit Enklitika zu analysieren, (4) aus vorgegebenen 
Vokabeln sinnvolle Sätze zu bilden und zu übersetzen, (5) hethitische annalistische Keilschrifttexte des 
vorausgegangenen Studienprogramms vom Keilschrifttext zu transliterieren, zu analysieren und zu 
übersetzen, und verfügt über gute Grundkenntnisse  des historisch-kulturellen Hintergrundes der 
betreffenden Texte. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-AO-HEE-1 04-AO-HEE-2   

Titel:  Einführung in die hethitische Sprache 
(Hethitisch 1) 

Hethitische Lektüre mit besonderer 
Berücksichtigung der grammatischen 

Analyse (Hethitisch 2) 

  

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 4 3   

ECTS-Punkte: 5 5   

10   
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die hethitische Sprache (Hethitisch 1) Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-HEE-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-AO-HEE-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-HEE-1Ü 04-AO-HEE-1T   

Titel:  Einführung in die hethitische Sprache 
(Hethitisch 1) 

Übungen zu Hethitisch 1   

Art: Übung Tutorium   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 2 2   

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Die Übung bietet eine Einführung in die 
Grammatik des Hethitischen. Sie gliedert sich 
folgendermaßen: Allgemeine Einführung in 
den Semesterstoff, Grundlegendes zur hethiti-
schen Geschichte und Kultur, zur historischen 
Topographie (Fundorte der Texte) sowie zur 
Forschungsgeschichte. Grundsätzliches zur 
hethitischen Sprache, zur Verwandtschaft mit 
anderen altanatolischen Sprachen und zur 
kulturellen Rolle anderer Sprachen im 
hethiterzeitlichen Anatolien.  Die Schreibung 
des Hethitischen mittels der Keilschrift.  
Phonologie. Das hethitische Nomen 
(Wortbildung, Flexion). Pronomina. Das Verb. 
Adverb, Postposition, Präverb, Konjunktionen, 
enklitische Satzpartikeln. Elemente der 
Syntax. Textlektüre. 

Das Tutorium soll die in der Übung 
"Einführung in die hethitische Sprache" 
vermittelten Kenntnisse befestigen, 
offengebliebene Fragen klären und auf die 
Klausur vorbereiten. 

  

Sonstiges:     
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Hethitische Lektüre mit besonderer Berücksichtigung der 
grammatischen Analyse (Hethitisch 2) 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-HEE-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-AO-HEE-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-HEE-2Ü 04-AO-HEE-2T   

Titel:  Hethitische Lektüre mit besonderer 
Berücksichtigung der grammatischen Analyse 

(Hethitisch 2) 

Hethitische Keilschrift und hethitischer 
Elementarwortschatz 

  

Art: Übung Tutorium   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 2 1   

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Die in der Einführung in die hethitische 
Sprache erworbenen Kenntnisse werden 
durch Textlektüre (im Regelfall Auszüge aus 
den Annalen Muršilis II.) gefestigt und 
erweitert. Die Textlektüre dient gleichzeitig 
der Einführung in die hethitische Geschichte 
und die literarischen Formen hethitischer 
Annalistik. 

In Form des angeleiteten Selbststudiums 
werden die wichtigsten Keilschriftzeichen in 
der in hethitischen Texten verwendeten Form 
geübt sowie ein Elementarwortschatz 
memoriert. 

  

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Vertiefungsmodul Sanskrit Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB6Ex 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

04050200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 04-IB4E 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

• Vervollständigung und Vertiefung der Grammatik 
• Erweiterung des Wortschatzes 
• Einführung in erzählende, philosophische und religiöse Literatur und deren Lektüre 
• Einführung in die altindische Literaturgeschichte 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende besitzt die Fähigkeit, leichte bis mittelschwere literarische, philosophische und 
religiöse Texte sowie leichte bis mittelschwere einheimische Sanskrit-Kommentare zu lesen. 
Der/Die Studierende besitzt einen Überblick über die altindische Literatur. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-IB6-1 04-IB6-2   

Titel:  Sanskrit 3 Mittelschwere Sanskrit-Lektüre   

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 3 2   

ECTS-Punkte: 5 5   

10   
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Sanskrit 3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB6-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-IB6-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-IB6-1S 04-IB6-1Ü   

Titel:  Sanskrit 3 Übung oder Tutorium zu Sanskrit 3   

Art: Seminar Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 2 1   

Arbeits-
aufwand: 

120 h 30 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch   

Inhalt: • Vertiefung der bisher erworbenen 
Kenntnisse des Sanskrit anhand einfacher 
Texte aus der Sanskrit-Literatur 

• Vorbereitung auf die selbstständige 
Lektüre schwierigerer Texte 

Einüben und Vertiefen des Stoffes von 
Sanskrit 3. 

  

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer 
Sprache. 

Viele Lehrmaterialien sind in englischer 
Sprache. 
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Mittelschwere Sanskrit-Lektüre Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB6-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie / Südasienkunde 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-IB6-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-IB6-2S    

Titel:  Mittelschwere Sanskrit-Lektüre    

Art: Seminar    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 2    

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch    

Inhalt: • Selbstständige Lektüre in Sanskrit verfasster Texte 

• Überblick über die Geschichte der Sanskrit-Literatur 

   

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache.    

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 28.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Einführung ins Akkadische Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-AKE 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 9 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 04-AO-AKL1, 04-AO-AKL2, 04-AO-AKL3 

10. Inhalte:  

Das Akkadische, das zur semitischen Sprachenfamilie gehört, ist die am weitesten verbreitete Sprache 
der altorientalischen Welt. Ihre Erlernung steht deshalb am Anfang des Studiums. Das Modul bietet 
einen Überblick über die Schriften und Sprachen des Alten Orients und vermittelt die Grundlagen des 
wissenschaftlichen Arbeitens. Es führt in die Keilschrift sowie in Grammatik und Wortschatz des 
Akkadischen ein, wobei der Schwerpunkt auf dem Altbabylonischen liegt. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/die Studierende verfügt über die Kenntnis der Struktur der akkadischen Sprache mit besonderer 
Betonung der für die Formbestimmung wichtigen Kriterien. Er/sie ist in der Lage, (1) aus vorgegebenen 
Nomina sinnvolle Genitivverbindungen (in gebundener Umschrift) zu erstellen und zu übersetzen, (2) 
vorgegebene Substantive und Pronominalsuffixe zu verbinden und zu übersetzen, (3) in Transliteration 
vorgelegte Verbalformen in gebundene Umschrift umzusetzen, zu analysieren und zu übersetzen, (4) die 
Lautwerte einfacher Keilschriftzeichen zu benennen, (5) den Codex Hammurapi in neuassyrischer Schrift 
zu lesen, in gebundener Umschrift korrekt zu transkribieren und zu übersetzen sowie die Verbalformen 
zu analysieren. Er/sie verfügt über die Fähigkeit zur Benutzung der wichtigsten Hilfsmittel (Grammatiken, 
Wörterbücher, Bibliographien, Texteditionen) und hat Kenntnisse der religiösen, rechtlichen und sozialen 
Grundvorstellungen, die dem Codex Hammurapi zugrunde liegen, sowie der wichtigsten rechtlichen 
Regelungen des Familienrechts. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-AO-AKE-1 04-AO-AKE-2   

Titel:  Einführung in die Altorientalistik und die 
akkadische Sprache 

Akkadische Lektüre mit besonderer Be-
rücksichtigung der grammatischen 

Analyse 

  

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 5 4   

ECTS-Punkte: 5 5   

10   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die Altorientalistik und die akkadische 
Sprache 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-AKE-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-AO-AKE-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-AKE-1Ü1 04-AO-AKE-1Ü2 04-AO-AKE-1T 

Titel:  Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten 

Einführung in die akkadische 
Sprache (Akkadisch 1) 

Übungen zu  

Akkadisch 1 

Art: Übung Übung Tutorium 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 1 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

30 h 60 h 60 h 

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS Jährlich, WS 

Teilnehmer-
zahl: 

   

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Die Übung vermittelt die 
Kenntnis des Aufbaus der 
altorientalistischen Seminar-
bibliothek und führt in das 
Bibliographieren, das Zitieren, 
die Form der 
wissenschaftlichen Arbeit und 
die Nutzung von Internet-
ressourcen ein. 

Die Übung liefert eine 
Übersicht über die Grammatik 
des Akkadischen. Im Zentrum 
steht dabei die altbabylonische 
Sprachstufe. 

Nach einer allgemeinen 
Einführung zum Akkadischen 
wird die Entwicklung und 
Struktur der Keilschrift 
besprochen, Darauf folgt ein 
Durchgang durch die 
Grammatik. In den letzten 
Stunden werden die im Kurs 
vermittelten Kenntnisse durch 
die Lektüre einiger 
Paragraphen des Codex 
Hammurapi befestigt. 

Das Tutorium soll die in der 
Übung „Einführung in die 
akkadische Sprache“ vermittelten 
Kenntnisse befestigen, 
offengebliebene Fragen klären 
und auf die Klausur vorbereiten. 

Sonstiges:    
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Akkadische Lektüre mit besonderer Berücksichtigung der 
grammatischen Analyse 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-AKE-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber-/in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-AO-AKE-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Mündliche Prüfung 

12. Prüfungsumfang: Ca. 30 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-AKE-2Ü 04-AO-AKE-2T   

Titel:  Akkadische Lektüre mit besonderer 
Berücksichtigung der grammatischen Analyse 

(Akkadisch 2) 

Übungen zu „Akkadisch 2“  
 

Art: Übung Tutorium  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 2  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Die in der Einführung in die akkadische 
Sprache erworbenen Kenntnisse werden 
durch Textlektüre (im Regelfall die Gesetze 
des Königs Hammurapi im Umfang von ca. 
100 Paragraphen) befestigt und erweitert. Der 
Text wird in neuassyrischer Schrift  gelesen, 
doch wird im Laufe des Kurses  auch die 
Originalschrift (altbabylonische Monu-
mentalschrift) in den Unterricht  eingeführt. 

Die Textlektüre dient gleichzeitig der 
Einführung in die Keilschriftrechte, insbeson-
dere ins altbabylonische Familienrecht. 

Das Tutorium soll die in der Übung 
"Akkadisch 2" vermittelten Kenntnisse 
befestigen, offengebliebene Fragen klären 
und auf die Prüfung vorbereiten. 

 

  

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                             (Stand: 30.09.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Einführung in die ägyptische Schrift und Sprache Nr.: (wird von 
der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-ÄG-EÄSS 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Ägyptologie/ 04080500 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Ägyptologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Englisch, Französisch 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 04-ÄG-ÄL1, 04-ÄG-ÄLIT1 

10. Inhalte: 

Das Modul ist grundlegend für das gesamte Studium der Ägyptologie, die Beherrschung seiner Inhalte 
unerlässliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Studienverlauf. In einem auf zwei Semester 
angelegten Sprachkurs stehen zunächst die Hieroglyphenschrift und die Grammatik der ägyptischen 
Sprache in Form der klassischen Literatursprache Mittelägyptisch im Mittelpunkt, um schließlich einen 
einfachen Text in Hieroglyphen zu lesen. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über einen Gesamtüberblick über die ägyptische Grammatik und einen 
aktiven Grundwortschatz des Mittelägyptischen. Er/Sie ist fähig, einfache hieroglyphische Texte unter 
Heranziehung grundlegender Hilfsmittel im ägyptischen Original zu lesen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-ÄG-EÄSS-1 04-ÄG-EÄSS-2   

Titel:  Einführung in die ägyptische Schrift und 
Sprache 1 

Einführung in die ägyptische Schrift und 
Sprache 2 

  

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 3 3   

ECTS-Punkte: 5 5   

10   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                         (Stand: 30.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die ägyptische Schrift und Sprache 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-ÄG-EÄSS-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Ägyptologie/ 04080500 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/-in der Übungen 04-ÄG-EÄSS-1Ü und -2Ü 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-ÄG-EÄSS-2  

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe. Voraussetzung für die 
Prüfungsanmeldung ist die regelmäßige (Umfang wird zu 
Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben) 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Teilmodules 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-ÄG-EÄSS-1Ü 04-ÄG-EÄSS-1T   

Titel:  Einführung in die ägyptische Schrift und 
Sprache 1 

Einführung in die ägyptische Schrift und 
Sprache 1 

 
 

Art: Übung Tutorium  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 1  
 

Arbeits-
aufwand: 

120 h 30 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: In der Übung werden Kenntnisse der 
Hieroglyphenschrift, der Transliterations-
weisen und der wichtigsten Satzarten ver-
mittelt; darüber hinaus werden vor allem die 
nonverbalen Sätze (Nominal-, Adjektival-, 
Adverbialsatz) behandelt. Schließlich werden 
die Grundlagen des ägyptischen Verbs 
erläutert und wichtige Formen eingeführt 
(Infinitiv, Partizip und Relativform) sowie 
Grundlagen der Suffixkonjugation dargestellt.   

Besprechung der in der Übung gestellten 
Hausaufgaben und Festigung der dort 
vermittelten Kenntnisse. 

  

Sonstiges:     
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                         (Stand: 30.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die ägyptische Schrift und Sprache 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-ÄG-EÄSS-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Ägyptologie/ 04080500 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/-in der Übungen 04-ÄG-EÄSS-1Ü und -2Ü 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-ÄG-EÄSS-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe. Voraussetzung für die 
Prüfungsanmeldung ist die regelmäßige (Umfang wird zu 
Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben) 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Teilmodules 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-ÄG-EÄSS-2Ü 04-ÄG-EÄSS-2T   

Titel:  Einführung in die ägyptische Schrift und 
Sprache 2 

Einführung in die ägyptische Schrift und 
Sprache 2 

 
 

Art: Übung Tutorium  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 1  
 

Arbeits-
aufwand: 

120 h 30 h   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: In der Übung werden die weiteren 
Verbalformen im Detail (v.a. verschiedene 
Aspekte der Suffixkonjugation) vertieft 
behandelt, um schließlich erste 
Lektüreerfahrung mit leichteren ägyptischen 
Texten zu sammeln. 

Besprechung der in der Übung gestellten 
Hausaufgaben und Festigung der dort 
vermittelten Kenntnisse. 

  

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Basismodul Kannada Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB12 

1. Niveaustufe Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 10 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 04-IB13, 04-IB16 

10. Inhalte: 

Einführung in die Kannada-Grammatik, den Grundwortschatz und die Kannada-Schrift. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende besitzt die Fähigkeit, einfache Kannadatexte auf Grundstufenniveau zu lesen und 
zu verstehen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-IB12-1 04-IB12-2   

Titel:  Kannada 1 Kannada 2   

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 5 5   

ECTS-Punkte: 10 5   

15   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Kannada 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB12-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-IB12-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-IB12-1Ü 04-IB12-1KV   

Titel:  Kannada 1 Konversation, Übung oder Tutorium zu 
Kannada 1 

  

Art: Übung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 4 1   

Arbeits-
aufwand: 

270 h 30 h   

Turnus: In der Regel jährlich, WS In der Regel jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch   

Inhalt: Einführung in die Kannada-Schrift, die 
Kannada-Grammatik und den 
Grundwortschatz. 

• Vertiefung und Erweiterung des 
Grundwortschatzes und der Grammatik 

• Einübung des Sprachgebrauchs in 
alltäglichen Situationen 

  

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer 
Sprache. 

Viele Lehrmaterialien sind in englischer 
Sprache. 

  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Kannada 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB12-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-IB12-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-IB12-2Ü 04-IB12-2KV   

Titel:  Kannada 2 Konversation, Übung oder Tutorium zu 
Kannada 2 

  

Art: Übung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 4 1   

Arbeits-
aufwand: 

120 h 30 h   

Turnus: In der Regel jährlich, SS In der Regel jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch   

Inhalt: • Vervollständigung und Vertiefung der 
Kannada-Grammatik 

• Erweiterung des Grundwortschatzes 

• Vertiefung und Erweiterung des 
Grundwortschatzes und der Grammatik 

• Einübung des Sprachgebrauchs in 
alltäglichen Situationen 

  

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer 
Sprache. 

Viele Lehrmaterialien sind in englischer 
Sprache. 
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Intensivkurs Kannada Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB16 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 04-IB12 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung des Anwendungsbezugs der Sprache und des Zugangs zur umgebenden Kultur durch einen 
Intensivkurs in Südasien. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende besitzt die Fähigkeiten, 
• sich selbstständig im fremdsprachlichen Raum zu bewegen und Alltagssituationen korrekt 

einzuschätzen sowie 
• anspruchsvollere Dialoge mit Einheimischen zu führen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-IB16-1    

Titel:  Intensivkurs Kannada    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS:     

ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Intensivkurs Kannada Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB16-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-IB16-1IK    

Titel:  Intensivkurs Kannada    

Art: Übung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS:     

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: In der Regel alle zwei Jahre, vorlesungsfreie Zeit    

Teilnehmer-
zahl: 

Bis zu 15    

Sprache: Deutsch oder Englisch    

Inhalt: Der Intensivkurs in Südasien vermittelt vor allem den Anwendungsbezug der Sprache und 
den Zugang zur umgebenden Kultur über das Klassenzimmer hinaus in natürlichen 
Alltagssituationen. 

   

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache. 

Lehrveranstaltung findet als Blockveranstaltung von ca. 4 Wochen in Südasien statt. 

Die Lehrveranstaltungen stehen zunächst den Studierenden des Studienfachs Indologie / 
Südasienkunde zur Verfügung. Eventuell freie Plätze werden Studierenden des 
vorgesehenen Lehrexports zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der Plätze erfolgt 
vorrangig aufgrund des Studienfortschritts, im Falle des Gleichrangs entscheidet das Los. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Basismodul Hindi Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB5 

1. Niveaustufe Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 10 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 04-IB7, 04-IB14 

10. Inhalte: 

Einführung in die Hindi-Grammatik, den Grundwortschatz und die Nagari-Schrift. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende besitzt die Fähigkeit, einfache Hinditexte auf Grundstufenniveau zu lesen und zu 
verstehen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-IB5-1 04-IB5-2   

Titel:  Hindi 1 Hindi 2   

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 5 5   

ECTS-Punkte: 10 5   

15   
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Hindi 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB5-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-IB5-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der Vorle-
sungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren mit 
einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über das 
Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-IB5-1Ü 04-IB5-1KV   

Titel:  Hindi 1 Konversation, Übung oder Tutorium zu Hindi 1   

Art: Übung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 4 1   

Arbeits-
aufwand: 

270 h 30 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch   

Inhalt: Einführung in die Nagari-Schrift, die Hindi-
Grammatik und den Grundwortschatz. 

• Vertiefung und Erweiterung des Grundwort-
schatzes und der Grammatik 

• Einübung des Sprachgebrauchs in alltägli-
chen Situationen 

  

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache.   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Hindi 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB5-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-IB5-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-IB5-2Ü 04-IB5-2KV   

Titel:  Hindi 2 Konversation, Übung oder Tutorium zu Hindi 2   

Art: Übung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 4 1   

Arbeits-
aufwand: 

120 h 30 h   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch   

Inhalt: Vervollständigung und Vertiefung der Hindi-
Grammatik, Erweiterung des 
Grundwortschatzes. 

• Vertiefung und Erweiterung des 
Grundwortschatzes und der Grammatik 

• Einübung des Sprachgebrauchs in 
alltäglichen Situationen 

  

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache.   
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Intensivkurs Hindi Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB14 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 04-IB5 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung des Anwendungsbezugs der Sprache und des Zugangs zur umgebenden Kultur durch einen 
Intensivkurs in Südasien. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende besitzt die Fähigkeiten, 
• sich selbstständig im fremdsprachlichen Raum zu bewegen und Alltagssituationen korrekt 

einzuschätzen und 
• anspruchsvollere Dialoge mit Einheimischen zu führen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-IB14-1    

Titel:  Intensivkurs Hindi    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS:     

ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Intensivkurs Hindi Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB14-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-IB14-1IK    

Titel:  Intensivkurs Hindi    

Art: Übung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS:     

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: In der Regel jährlich, vorlesungsfreie Zeit    

Teilnehmer-
zahl: 

Bis zu 15    

Sprache: Deutsch oder Englisch    

Inhalt: Der Intensivkurs in Südasien vermittelt vor allem den Anwendungsbezug der Sprache und 
den Zugang zur umgebenden Kultur über das Klassenzimmer hinaus in natürlichen 
Alltagssituationen. 

   

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache. 

Lehrveranstaltung findet als Blockveranstaltung von ca. 4 Wochen in Südasien statt 

Die Lehrveranstaltungen stehen zunächst den Studierenden des Studienfachs Indologie / 
Südasienkunde zur Verfügung. Eventuell freie Plätze werden Studierenden anderer 
Studienfächer im Rahmen des vorgesehenen Lehrexports zur Verfügung gestellt. Die 
Verteilung der Plätze erfolgt vorrangig aufgrund des Studienfortschritts, im Falle des 
Gleichrangs entscheidet das Los. 
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 28.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Türkisch Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-TÜRK 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 
 

10. Inhalte:  

Das Modul vermittelt gute Grundkenntnisse des Türkischen, einer Sprache, die für zahlreiche praktische 
Bedürfnisse (Arbeit mit Personen, die einen türkischen Migrationshintergrund haben) wichtig ist, die aber 
als eine agglutinierende Sprache auch hilfreich für die Erarbeitung der nicht-indogermanischen Sprachen 
des Alten Orients und außerdem für Hethitologen notwendig für die Arbeit im Herkunftsland hethitischer 
Texte ist. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/die Studierende verfügt über gute Kenntnisse der türkischen Grammatik und des türkischen 
Wortschatzes. Er/sie ist in der Lage, eine einfache Konversation über Dinge des täglichen Lebens zu 
führen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-AO-TÜRK-1 04-AO-TÜRK-2 04-AO-TÜRK-3  

Titel:  Türkisch 1 Türkisch 2 Türkisch 3  

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht  

SWS: 4 4 4  

ECTS-Punkte: 5 5 5  

15  
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Türkisch 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-TÜRK-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur und mündliche Prüfung 

12. Prüfungsumfang: Klausur ca. 90 Minuten, mündliche Prüfung ca. 30 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-TÜRK-1Ü    

Titel:  Türkisch 1    

Art: Übung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    

Arbeits-
aufwand: 

150    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Die Übung behandelt nach einem Überblick über den Lehrstoff des gesamten Moduls  das 
Alphabet und die Phonologie/Phonetik des Türkischen der Gegenwart. Anschließend 
werden das Nomen sowie Teile des Verbalsystems behandelt. Die Einführung neuen 
Stoffes wird jeweils durch praktische Übungen ergänzt. 

   

Sonstiges:     
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Türkisch 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-TÜRK-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur und mündliche Prüfung 

12. Prüfungsumfang: Klausur ca. 90 Minuten, mündliche Prüfung ca. 30 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-TÜRK-2Ü    

Titel:  Türkisch 2    

Art: Übung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    

Arbeits-
aufwand: 

150    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Die Übung behandelt vor allem das Verb. Die Einführung neuen Stoffes wird jeweils durch 
praktische Übungen ergänzt. 

   

Sonstiges:     
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Türkisch 3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-TÜRK-3 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur und mündliche Prüfung 

12. Prüfungsumfang: Klausur ca. 90 Minuten, mündliche Prüfung ca. 30 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-TÜRK-3Ü    

Titel:  Türkisch 3    

Art: Übung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    

Arbeits-
aufwand: 

150    

Turnus: Jährlich, SS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Textlektüre und Konversation zur Verbesserung der aktiven und passiven Beherrschung des 
Lehrstoffs. 

   

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Spezialisierungsmodul: Diachronischer und typologischer 
Sprachvergleich 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SDTS 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

1) Methodik und Erkenntnisse der diachronischen Sprachbetrachtung 
2) Anwendung der Diachronie in verschiedenen Bereichen der Grammatik 
3) Systeme und Methoden der typologischen Klassifikation von Sprachen (morphosyntaktische und 

syntaktische Typologie) 
4) Anwendung der unter (3) eingeführten Methoden auf verschiedene Sprachen unterschiedlicher 

geographischer und genetischer Zugehörigkeit (z.B. Türkisch, Chinesisch, Deutsch, Latein, Eskimo 
u.a.) anhand von einführenden Grammatiken dieser Sprachen 

5) Leistung und Abgrenzung von diachroner und typologischer Sprachwissenschaft 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über einen hohen Grad an diachronischer und typologischer 
Sprachkompetenz und finden sich in der aktuellen Methoden- und Forschungsdiskussion zurecht. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-SDTS-1 

Titel:  Diachronischer und typologischer Sprachvergleich 

Verpflichtungsgrad: Pflicht 

SWS: 6 

ECTS-Punkte: 15 

 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 24.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Diachronischer und typologischer Sprachvergleich Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SDTS-1 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Referat, Hausarbeit, Klausur (Gewichtung: 25/25/50) 

12. Prüfungsumfang: Referat: 30 Minuten, Hausarbeit: 10-15 Seiten, Klausur: 45 
Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-SDTS-1S1 04-VS-SDTS-1S2 04-VS-SDTS-1Ü 

Titel:  Diachronischer und 
typologischer Sprachvergleich 1 

Diachronischer und 
typologischer Sprachvergleich 2 

Diachronischer und 
typologischer Sprachvergleich 3 

Art: Seminar Seminar Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

150 h 150 h 150 h 

Turnus: In der Regel jährlich, SS In der Regel jährlich, SS In der Regel jährlich, SS 

Teilnehmer-
zahl: 

   

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Im Seminar werden die 
Methoden und Prinzipien der 
Diachronie und Typologie 
vertieft. 

Gegenstand des Seminars sind 
die Anwendung diachronischer 
und typologischer 
Methodenkenntnisse auf 
verschiedene Sprachen der 
Welt. Die Studierenden lernen 
die Leistungen und Grenzen 
der jeweiligen Methodik 
kennen. 

Die Studierenden bearbeiten in 
der Forschung kontrovers 
diskutierte Fragen anhand von 
Texten mit Bezug auf die rele-
vante Sekundärliteratur und 
erweitern ihre Kenntnisse von 
in der aktuellen Forschung 
diskutierten Problemen. Die 
Studierenden sind in 
Teilbereichen zu Selbststudium 
unter Betreuung des 
Modulverantwortlichen 
angehalten. 

Sonstiges:    

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Spezialisierungsmodul: Indogermanische Grammatik Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SIG 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Das Modul behandelt in der aktuellen Forschung diskutierte Probleme der indogermanischen Gramma-
tik. Es wird eine gleichmäßige Verteilung auf die Gebiete Phonologie, Morphologie, Wortbildung, Syntax 
und Semantik angestrebt. Eine solche Verteilung kann aber nicht garantiert werden, da sie von der 
Entwicklung der wissenschaftlichen Fachdiskussion abhängig und somit nicht vorhersagbar ist. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden beherrschen Methodik und Faktenwissen der vergleichenden indogermanischen 
Sprachwissenschaft auf aktuellstem Stand. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-SIG-1 

Titel:  Indogermanische Grammatik 

Verpflichtungsgrad: Pflicht 

SWS: 6 

ECTS-Punkte: 15 

 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 24.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Indogermanische Grammatik Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-SIG-1 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Referat, Hausarbeit, Klausur (Gewichtung: 25/25/50) 

12. Prüfungsumfang: Referat: 30 Minuten, Hausarbeit: 10-15 Seiten, Klausur: 45 
Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-SIG-1S1 04-VS-SIG-1S2 04-VS-SIG-1Ü 

Titel:  Indogermanische Grammatik 1 Indogermanische Grammatik 2 Indogermanische Grammatik 3 

Art: Seminar Seminar Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

150 h 150 h 150 h 

Turnus: In der Regel jährlich, SS In der Regel jährlich, SS In der Regel jährlich, SS 

Teilnehmer-
zahl: 

   

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Im Seminar werden in der 
aktuellen Forschung diskutierte 
Probleme der indoger-
manischen Grammatik in den 
Teilgebieten Phonologie, 
Morphologie und Wortbildung 
erörtert sowie Methodik und 
Faktenwissen der indogermani-
schen Sprachwissenschaft 
ausgebaut. 

Gegenstand des Seminares isrt 
die Vertiefung von in der 
aktuellen Forschung 
diskutierten Problemen der 
indogermanischen Grammatik 
in den Teilgebieten Syntax und 
Semantik. 

Die Teilnehmenden bearbeiten 
in der Forschung kontrovers 
diskutierte Fragen anhand von 
Texten mit Bezug auf die rele-
vante Sekundärliteratur und 
erweitern ihre Kenntnisse von 
in der aktuellen Forschung 
diskutierten Problemen der 
indogermanischen Grammatik. 
Die Studierenden sind in 
Teilbereichen zu Selbststudium 
unter Betreuung des 
Modulverantwortlichen 
angehalten. 

Sonstiges:    
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Abschlussarbeit  
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 17.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Master-Thesis Vergleichende Indogermanische 
Sprachwissenschaft 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-MTVS 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft / 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Betreuer/-in der Master-Thesis 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  30 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  900 

7. Dauer:  6 Monate 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Bearbeitung eines definierten sprachwissenschaftlichen Problems in bestimmter Zeit mit 
wissenschaftlichen Methoden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über die Fähigkeit zur Bearbeitung eines definierten 
sprachwissenschaftlichen Problems mit wissenschaftlichen Methoden und zu dessen schriftlicher 
Präsentation. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-MTVS-1    

Titel:  Master-Thesis Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS:     

ECTS-Punkte: 30    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 17.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Master-Thesis Vergleichende Indogermanische 
Sprachwissenschaft 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-MTVS-1 

1. Niveaustufe: Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft / 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Betreuer/-in der Master-Thesis 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  30 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  900 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, fortlaufend nach Rücksprache mit der Betreuerin/ dem 
Betreuer 

11. Prüfungsart: Schriftliche wissenschaftliche Arbeit 

12. Prüfungsumfang: Ca. 80 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

    

Titel:     
 

Art:    
 

Verpflich-
tungsgrad: 

   
 

SWS:    
 

Arbeits-
aufwand: 

    

Turnus:     

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache:     

Inhalt:   
  

Sonstiges:     
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